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Vorbemerkungen 
Bildungspolitische Entwicklungen in Deutschland und Europa erfordern Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Bildungsgängen sowie von studien- und berufsqualifizierenden Abschlüssen. 
Vor diesem Hintergrund erhalten alle Bildungspläne im Berufskolleg mit einer kompetenzba-
sierten Orientierung an Handlungsfeldern und zugehörigen Arbeits- und Geschäftsprozessen 
eine einheitliche Struktur. Die konsequente Orientierung an Handlungsfeldern unterstreicht das 
zentrale Ziel des Erwerbs beruflicher Handlungskompetenz und stärkt die Position des Berufs-
kollegs als attraktives Angebot im Bildungswesen. 
Die Bildungspläne für das Berufskolleg bestehen aus drei Teilen. Teil 1 stellt die jeweiligen 
Bildungsgänge, Teil 2 deren Ausprägung in einem Fachbereich und Teil 3 die Unterrichtsvor-
gaben in Fächern oder Lernfeldern dar. Die einheitliche Darstellung der Bildungsgänge folgt 
der Struktur des Berufskollegs.  
Alle Unterrichtsvorgaben werden nach einem einheitlichen System aus Anforderungssituatio-
nen und zugehörigen kompetenzorientiert formulierten Zielen beschrieben. Das bietet die Mög-
lichkeit, in verschiedenen Bildungsgängen erreichbare Kompetenzen transparent und vergleich-
bar darzustellen, unabhängig davon, ob sie in Lernfeldern oder Fächern strukturiert sind. Eine 
konsequente Kompetenzorientierung des Unterrichts ermöglicht einen Anschluss in Beruf, Be-
rufsausbildung oder Studium und einen systematischen Kompetenzaufbau in den verschiede-
nen Bildungsgängen des Berufskollegs. Die durchlässige Gestaltung der Übergänge verbessert 
die Effizienz von Bildungsverläufen. 
Die Teile 1 bis 3 der Bildungspläne werden immer in einem Dokument veröffentlicht. Damit 
wird sichergestellt, dass jede Lehrkraft umfassend informiert und für die Bildungsgangarbeit 
im Team vorbereitet ist. 

Gemeinsame Vorgaben für alle Bildungsgänge im Berufskolleg 
Bildung und Erziehung in den Bildungsgängen des Berufskollegs gründen sich auf Werte, die 
unter anderem im Grundgesetz, in der Landesverfassung und im Schulgesetz verankert sind. 
Aus diesen gemeinsamen Vorgaben ergeben sich im Einzelnen folgende übergreifende Ziele: 
− Wertschätzung der Vielfalt und Verschiedenheit in der Bildung (Inklusion und Integration), 
− Entfaltung und Nutzung der individuellen Chancen und Begabungen (Individuelle Förde-

rung), 
− Sensibilisierung für die Wirkungen tradierter männlicher und weiblicher Rollenprägungen 

und die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern (Gender Mainstreaming),  

− Förderung von Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung unter der gleichberech-
tigten Berücksichtigung von wirtschaftlichen, sozialen/gesellschaftlichen und ökologischen 
Aspekten (Nachhaltigkeit) und 

− Unterstützung einer umfassenden Teilhabe an der digitalisierten Welt (Lernen im digitalen 
Wandel). 

Das pädagogische Leitziel aller Bildungsgänge des Berufskollegs ist in der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK) formuliert: „Das Berufskolleg vermittelt den Schü-
lerinnen und Schülern eine umfassende berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungs-
kompetenz und bereitet sie auf ein lebensbegleitendes Lernen vor. Es qualifiziert die Schüle-
rinnen und Schüler, an zunehmend international geprägten Entwicklungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft teilzunehmen und diese aktiv mitzugestalten.“ 
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Um dieses pädagogische Leitziel zu erreichen, muss eine umfassende Handlungskompetenz 
systematisch entwickelt werden. Die Unterrichtsvorgaben orientieren sich in ihren Anforde-
rungssituationen und kompetenzorientiert formulierten Zielen an der Struktur des Deutschen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR)1 und nutzen dessen Kompetenzkatego-
rien. Die beiden Kategorien der Fachkompetenz und der personalen Kompetenz werden diffe-
renziert in Wissen und Fertigkeiten bzw. Sozialkompetenz und Selbstständigkeit. 
Die Lehrkräfte eines Bildungsganges dokumentieren die zur Konkretisierung der Unterrichts-
vorgaben entwickelten Lernsituationen bzw. Lehr-/Lernarrangements in einer Didaktischen 
Jahresplanung, die nach Schuljahren gegliedert ist. 
Die so realisierte Orientierung der Bildungsgänge des Berufskollegs am DQR eröffnet die Mög-
lichkeit eines systematischen Kompetenzerwerbs, der Anschlüsse und Anrechnungen im ge-
samten Bildungssystem, insbesondere in Bildungsgängen des Berufskollegs, der dualen Aus-
bildung und im Studium erleichtert. 

                                                 
1 Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) – verabschiedet vom Arbeitskreis Deutscher 

Qualifikationsrahmen (AK DQR) am 22. März 2011 (s. www.deutscherqualifikationsrahmen.de) 
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Teil 1 Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung 

1.1 Ziele, Fachbereiche und Organisationsformen 

1.1.1 Ziele 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe sind als gleichberechtigte Partner verantwortlich 
für die Entwicklung berufsbezogener sowie berufsübergreifender Handlungskompetenz im 
Rahmen der Berufsausbildung im dualen System.  
Diese Handlungskompetenz umfasst den Erwerb einer umfassenden Handlungsfähigkeit in be-
ruflichen, aber auch privaten und gesellschaftlichen Situationen. Die Anforderungen der jewei-
ligen Ausbildungsberufe erfordern eine Kompetenzförderung, die von der selbstständigen fach-
lichen Aufgabenerfüllung in einem zum Teil offen strukturierten beruflichen Tätigkeitsfeld bis 
hin zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem um-
fassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld reichen kann und zur nachhaltigen Mit-
gestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft befähigt.  
Durch die Förderung der Kompetenzen zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur Flexibilität, 
Reflexion und Mobilität sollen die jungen Menschen auf ein erfolgreiches Berufsleben in einer 
sich wandelnden Wirtschafts- und Arbeitswelt auf nationaler und internationaler Ebene vorbe-
reitet werden.  
Mit der Berufsfähigkeit kann auch der Erwerb studienbezogener Kompetenzen verbunden wer-
den. 

1.1.2 Fachbereiche und Organisationsformen 
Fachklassen des dualen Systems werden in allen Fachbereichen des Berufskollegs angeboten. 
Die insgesamt in Deutschland verordneten Ausbildungsberufe1 sind entweder in Monoberufe 
(ohne Spezialisierung) oder vielfach in Fachrichtungen, Schwerpunkte, Wahlqualifikationen 
oder Einsatzgebiete differenziert. Dies wirkt sich zum Teil auf die Bildung der Fachklassen und 
auch die Organisation des Unterrichts aus. Die Fachklassen werden in der Regel für die einzel-
nen Ausbildungsberufe als Jahrgangsklassen gebildet. 
Der Unterricht umfasst 480 bis 560 Jahresstunden.1 Unter Berücksichtigung der Anforderungen 
der ausbildenden Betriebe sowie der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler werden 
von den Berufskollegs vielfältige Modelle der zeitlichen und inhaltlichen Verteilung des Un-
terrichts angeboten. In der Regel wird der Unterricht in Teilzeitform an einzelnen Wochenta-
gen, als Blockunterricht an fünf Tagen in der Woche oder in einer Verknüpfung der beiden 
genannten Formen erteilt. Es besteht z. B. auch die Möglichkeit den Unterricht auf einen regel-
mäßig stattfindenden 10-stündigen Unterrichtstag und ergänzende Unterrichtsblöcke zu vertei-
len, wenn ein integratives Bewegungs- und Ernährungskonzept zur Gesundheitsförderung um-
gesetzt wird. Unter Beachtung des Gesamtunterrichtsvolumens sind in jedem Schuljahr min-
destens 320 Unterrichtsstunden zu erteilen; maximal 160 Unterrichtsstunden können jahrgangs-
übergreifend verlagert werden. 
Die Ausbildungsberufe im dualen System der Berufsausbildung werden mit zweijähriger, drei-
jähriger oder dreieinhalbjähriger Dauer verordnet. Die Ausbildungszeit kann für besonders leis-
tungsstarke bzw. förderbedürftige Auszubildende verkürzt bzw. verlängert werden. Je nach per-
sonellen, sachlichen und organisatorischen Voraussetzungen der Schule können eigene Klassen 
für diese Schülerinnen und Schüler gebildet werden. Jugendliche mit voller Fachhochschulreife 
oder allgemeiner Hochschulreife können im Rahmen entsprechender Kooperationsvereinba-

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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rungen zwischen Hochschulen und Berufskollegs parallel zur Berufsausbildung ein duales Stu-
dium beginnen. Für sie kann ein inhaltlich und hinsichtlich Umfang und Organisation abge-
stimmter Unterricht angeboten werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit parallel zur Berufsaus-
bildung bereits die Fachschule zum Erwerb eines Weiterbildungsabschlusses zu besuchen. 

1.2 Zielgruppen und Perspektiven 

1.2.1 Voraussetzungen, Abschlüsse, Berechtigungen 
Für die einzelnen Ausbildungsberufe sind keine Eingangsvoraussetzungen festgelegt. Gleich-
wohl erwarten Betriebe branchenbezogen bestimmte schulische Abschlüsse von ihren zukünf-
tigen Auszubildenden. Der gleichzeitige Erwerb der Fachhochschulreife in den Bildungsgän-
gen der Fachklassen des dualen Systems im Rahmen der Doppelqualifikation setzt den mittle-
ren Schulabschluss oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe voraus. 
Die duale Berufsausbildung endet mit einer Berufsabschlussprüfung vor der zuständigen Stelle 
(Kammer). Unabhängig von dem Berufsabschluss (§§ 37 ff. BBiG, §§ 31 ff. HwO) wird in der 
Berufsschule der Berufsschulabschluss zuerkannt, wenn die Leistungen am Ende des Bildungs-
ganges den Anforderungen entsprechen.  
Mit dem Berufsschulabschluss wird der Hauptschulabschluss nach Klasse 10, bei entsprechen-
dem Notendurchschnitt und dem Nachweis der notwendigen Englischkenntnisse der mittlere 
Schulabschluss1 zuerkannt. Den Schülerinnen und Schülern wird die Fachhochschulreife zuer-
kannt, wenn sie in der Doppelqualifikation das erweiterte Unterrichtsangebot wahrgenommen, 
den Berufsschulabschluss erworben und die Berufsabschlussprüfung sowie die Abschlussprü-
fung zur Erlangung der Fachhochschulreife bestanden haben. Schülerinnen und Schüler mit 
einem Ausbildungsverhältnis gem. § 66 BBiG oder § 42m HwO erhalten bei erfolgreichem Be-
such des Bildungsganges den Hauptschulabschluss. 
Stützunterricht zur Sicherung des Ausbildungsziels, der Erwerb von Zusatzqualifikationen oder 
erweiterten Zusatzqualifikationen sowie der Erwerb der Fachhochschulreife2,3 sind entspre-
chend dem Angebot des einzelnen Berufskollegs im Rahmen des Differenzierungsbereiches in 
den Stundentafeln der einzelnen Ausbildungsberufe möglich. 

1.2.2 Anschlüsse und Anrechnungen 
Mit dem Berufsschulabschluss, dem Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung und einer 
mindestens einjährigen Berufserfahrung können Absolventinnen und Absolventen der Berufs-
schule einen Bildungsgang der Fachschule besuchen. Dort kann ein Weiterbildungsabschluss 
erworben werden. Der Besuch des Fachschulbildungsganges kann bereits parallel zur Berufs-
ausbildung beginnen. Dazu ist ebenfalls ein abgestimmtes Unterrichtsangebot erforderlich. 
Darüber hinaus besteht im Rahmen von Zusatzqualifikationen und erweiterten Zusatzqualifi-
kationen ein breites Spektrum an Qualifizierungsmöglichkeiten auch mit Blick auf Fort- und 
Weiterbildungsabschlüsse. 
Sofern Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss die Fachhochschulreife nicht 
bereits parallel zum Berufsschulbesuch in der Fachklasse im Rahmen der Doppelqualifikation 
erworben haben, können diese noch während oder nach der Berufsausbildung die Fachober-
schule Klasse 12 B besuchen und dort die Fachhochschulreife erwerben.  

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
2  Handreichung „Berufsabschluss und Fachhochschulreife in Fachklassen des dualen Systems“ 
3 s. Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen, Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz der Länder in der jeweils geltenden Fassung. 
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Mit der Fachhochschulreife sind die Schülerinnen und Schüler berechtigt, ein Studium an einer 
Fachhochschule aufzunehmen. 
Weiterhin sind sie dazu berechtigt, die allgemeine Hochschulreife in einem weiteren Jahr in der 
Fachoberschule Klasse 13 zu erwerben. Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zur Auf-
nahme eines Studiums an einer Universität. 
Die erworbenen Abschlüsse und Qualifikationen sind entsprechend dem DQR eingeordnet und 
können auf Studiengänge angerechnet werden. 

1.3 Didaktisch-methodische Leitlinien 
Das Lernen in den Fachklassen des dualen Systems zielt auf die Entwicklung einer umfassen-
den Handlungskompetenz, die sich in der Fähigkeit und Bereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler erweist, die erworbenen Fachkenntnisse und Fertigkeiten sowie persönlichen, sozialen 
und methodischen Fähigkeiten direkt im betrieblichen Alltag in konkreten Handlungssituatio-
nen einzusetzen. Der handlungsorientierte Unterricht stellt systematisch die berufliche Hand-
lungsfähigkeit in den Vordergrund der Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung.  
Kernaufgabe bei der Gestaltung des Unterrichts ist die Entwicklung, Realisation und Evaluati-
onen von Lernsituationen. Das sind didaktisch aufbereitete thematische Einheiten, die sich zur 
Umsetzung von Lernfeldern und Fächern aus beruflich, gesellschaftlich oder privat bedeutsa-
men Problemstellungen erschließen. Lernsituationen sind komplexe Lehr-Lern-Arrangements, 
die Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie Lernerfolgsüberprü-
fung einschließen und ein konkretes Lernergebnis bzw. Handlungsprodukt haben.  
Es gibt Lernsituationen, die 
− ausschließlich zur Umsetzung eines Lernfeldes entwickelt werden 
− neben den Zielen und Inhalten eines Lernfeldes die Ziele und Inhalte eines oder mehrerer 

weiterer Fächer integrieren  
− ausschließlich zur Umsetzung eines einzelnen Faches generiert werden 
− neben den Zielen und Inhalten eines Faches solche eines Lernfeldes oder weiterer Fächer 

integrieren. 
Lernsituationen ermöglichen im Rahmen einer vollständigen Handlung eine zielgerichtete, in-
dividuelle Kompetenzentwicklung. Dies bedeutet, sowohl die Vorgaben im berufsbezogenen 
und berufsübergreifenden Lernbereich - soweit sinnvoll - miteinander verknüpft umzusetzen,1 
als auch dabei eine möglichst konkrete Ausrichtung auf den jeweiligen Ausbildungsberuf zu 
realisieren. Bei der Gestaltung von Lernsituationen über den Bildungsverlauf hinweg ist eine 
zunehmende Komplexität der Aufgaben- und Problemstellungen zu realisieren, um eine plan-
volle Kompetenzentwicklung zu ermöglichen.  

1.3.1 Wissenschaftspropädeutik  
Für ein erfolgreiches lebenslanges Lernen im Beruf, aber auch über den Berufsbereich hinaus 
und im Studium werden die Schülerinnen und Schüler in der Berufsschule auch in die Lage 
versetzt, beruflich kontextuierte Aufgaben und Situationen mit Hilfe wissenschaftlicher Ver-
fahren und Erkenntnisse zu bewältigen, die Reflexion voraussetzen. Dabei ist es, in Abgrenzung 

                                                 
1 Die Bezüge der Lernfelder zu den Handlungsfeldern und Arbeits- und Geschäftsprozessen des für den jeweiligen 

Ausbildungsberuf relevanten Fachbereichs sind bei Berufen, die nach 2014 neugeordnet wurden, in einer Matrix 
dargestellt. Sie zeigen Anlässe auf, bei der berufsbezogene und berufsübergreifende Aspekte zur Kompetenzför-
derung unterrichtlich verknüpft umgesetzt werden können. In vor 2014 verordneten Berufen sind diese Bezüge 
im Rahmen der Bildungsgangarbeit zu identifizieren. 
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und notwendiger Ergänzung der betrieblichen Ausbildung, unverzichtbare Aufgabe der Berufs-
schule, die Arbeits- und Geschäftsprozesse im Rahmen der Handlungssystematik auch in den 
Erklärungszusammenhang zugehöriger Fachwissenschaften zu stellen und gesellschaftliche 
Entwicklungen zu reflektieren.  
Die Vermittlung von berufsbezogenem Wissen, systemorientiertes vernetztes Denken und Han-
deln sowie das Lösen komplexer und exemplarischer Aufgabenstellungen werden im Rahmen 
des Lernfeldkonzeptes in einem handlungsorientierten Unterricht in besonderem Maße geför-
dert.  
Durch geeignete Lernsituationen entwickeln die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, eigene 
Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen und Alternativen aufzuzeigen. Sie arbeiten selbst-
ständig, formulieren und analysieren eigenständig Problemstellungen, erfassen Komplexität 
und wählen gezielt Methoden und Verfahren zur Informationsbeschaffung, Planung, Durchfüh-
rung und Reflexion. 

1.3.2 Berufliche Bildung 
Die Berufsausbildung im dualen System ist zielgerichtet auf den Erwerb einer umfassenden 
beruflichen Handlungsfähigkeit. Am Ende des Bildungsganges sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich in ihrem Ausbildungsberuf sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich verhalten und handeln können. Wichtige Grundlage für die Tätigkeit als Fach-
kraft ist das aufeinander abgestimmte Lernen an mindestens zwei Lernorten, welches berufsre-
levantes Wissen und Können sowie ein reflektiertes Verständnis von Handeln in beruflichen 
Zusammenhängen sicherstellt. 

1.3.3 Didaktische Jahresplanung 
Die Erarbeitung, Umsetzung, Reflexion und kontinuierliche Weiterentwicklung der didakti-
schen Jahresplanung ist die zentrale Aufgabe einer dynamischen Bildungsgangarbeit. Unter 
Verantwortung der Bildungsgangleitung sollen alle im Bildungsgang tätigen Lehrkräfte in den 
Prozess eingebunden werden. 
Die didaktische Jahresplanung stellt das Ergebnis aller inhaltlichen, zeitlichen, methodischen 
und organisatorischen Überlegungen zu Lernsituationen für den Bildungsgang dar. Sie 
sollte - soweit möglich - gemeinsam mit dem dualen Partner entwickelt werden.1 Zumindest ist 
es erforderlich, den dualen Partnern die geplante Kompetenzförderung ihrer Auszubildenden in 
der Berufsschule transparent zu machen. Sie bietet allen Beteiligten und Interessierten verläss-
liche, übersichtliche Information über die Bildungsgangarbeit und ist Grundlage zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung.  
Konkrete Hinweise zur Entwicklung, Dokumentation, Umsetzung und Evaluation der didakti-
schen Jahresplanung enthält die Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Pragmatische 
Handreichung für die Fachklassen des dualen Systems.“1,2 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
2 Für die Umsetzung im Rahmen der didaktischen Jahresplanung gilt, dass die in den Lernfeldern formulierten 

Kernkompetenzen vergleichbar zu den Anforderungssituationen der Dreizeiler sind. Eine dezidierte Ausweisung 
der Kompetenzkategorien des DQR zu den einzelnen Zielformulierungen in den Lernfeldern erfolgt bewusst 
nicht, da zwar von einer weitgehenden Deckungsgleichheit ausgegangen werden kann, jedoch im Einzelnen Un-
terschiede zwischen den Kompetenzkategorien des KMK-Lehrplan-Konstrukts und dem DQR-Konstrukt beste-
hen. 
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Teil 2 Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung 
im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

2.1 Fachbereichsspezifische Ziele 
Die berufliche Praxis im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung ist gekennzeichnet durch das 
Zusammenwirken einer Vielzahl von Akteuren (z. B. Wirtschaftsunternehmen, Verwaltungen, 
private Haushalte, öffentliche Haushalte) mit unterschiedlichen Interessen in einem sich per-
manent wandelnden sozialökonomischen System. Wirtschaften im engeren Sinne umfasst 
Handlungen, die planmäßig und effizient über knappe Ressourcen entscheiden. Zu den Hand-
lungen des Wirtschaftens zählen Beschaffung, Leistungserstellung, Absatz, Entsorgung, Finan-
zierung von Gütern und Dienstleistungen sowie das Controlling.  
Die Berufsschule im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung hat die Ziele, die Schülerinnen 
und Schüler zur Bewältigung von Aufgaben in kaufmännisch-verwaltend geprägten Berufen 
sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Verantwortung zu befähigen. 

2.2 Die Bildungsgänge im Fachbereich 
In den Bildungsgängen der Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung werden Aus-
zubildende in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen unterrichtet. Von allen anerkannten 
Ausbildungsberufen stellen diejenigen, die dem Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung zuge-
ordnet sind, die zweitgrößte Gruppe dar. 
Die Berufe werden entweder als Monoberuf (ohne Spezialisierung) ausgebildet oder vielfach 
nach Fachrichtungen, Schwerpunkten, Wahlqualifikationen oder Einsatzgebieten differenziert. 
Es gibt branchenspezifische wie auch branchenübergreifende Ausbildungsberufe. Sie werden 
im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung ausschließlich mit zweijähriger oder dreijähriger 
Dauer verordnet.  
Die Unterrichtsfächer der Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung sind drei Lern-
bereichen zugeordnet: dem berufsbezogenen Lernbereich, dem berufsübergreifenden Lernbe-
reich und dem Differenzierungsbereich. 
Der berufsbezogene Lernbereich umfasst die Bündelungsfächer, die in der Regel über den ge-
samten Bildungsverlauf hinweg unterrichtet werden und jeweils mehrere Lernfelder zusam-
menfassen. Das Fach Fremdsprachliche Kommunikation ist ebenfalls dem berufsbezogenen 
Lernbereich zugeordnet. 
Im Mittelpunkt stehen einerseits die jeweils für den einzelnen Beruf spezifischen Anforderun-
gen und Fragestellungen, andererseits werden betriebswirtschaftliche Abläufe sowie das ziel-
orientierte, planvolle, rationale und ethisch verantwortungsvolle Handeln von Menschen in Un-
ternehmen aufgegriffen. Der Unterricht bildet zielorientierte Handlungen ab, die zur Erklärung 
ökonomischer Prozesse und zu Entscheidungen führen sowie im Rahmen von Buchführung und 
Kosten- und Leistungsrechnung dokumentiert werden. Mit volkswirtschaftlichen Fragestellun-
gen wird erörtert, wie menschliches Handeln ökonomisch begründet werden kann. Dabei wer-
den sozialökonomische Rahmenbedingungen aufgegriffen. Informationsverarbeitende Systeme 
unterstützen dabei Arbeitsabläufe und erleichtern Prognosen zur Entscheidungsfindung. Kom-
petenzen in Fremdsprachen und interkultureller Kommunikation zur Bewältigung beruflicher 
und privater Situationen sind unerlässlich. Fremdsprache ist in der Regel mit einem im KMK-
Rahmenlehrplan1 festgelegten Stundenanteil in den Lernfeldern integriert. Darüber hinaus wer-
den in Abhängigkeit von dem jeweiligen Ausbildungsberuf 40 bis 80 Unterrichtstunden im 

                                                 
1 s. Teil 3: KMK-Rahmenlehrplan, dort Teil IV. 
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Fach Fremdsprachliche Kommunikation angeboten. Mathematik und Datenverarbeitung sind 
in den Lernfeldern integriert. 
Im berufsübergreifenden Lernbereich leisten die Fächer Deutsch/Kommunikation, Religions-
lehre und Politik/Gesellschaftslehre ihren spezifischen Beitrag zur Kompetenzentwicklung und 
Identitätsbildung. In diesem Lernbereich werden u. a. Kommunikations- und Sprachkompetenz 
und sinnstiftende Interpretationen zu Ökonomie, Gesellschaft, Technik und Mensch weiterent-
wickelt. Der Religionsunterricht hat darüber hinaus eine gesellschafts- und ökonomiekritische 
Funktion. Das Fach Sport/Gesundheitsförderung hat sowohl ausgleichende als auch qualifizie-
rende Funktion, die auch eine Perspektive über den Schulbesuch hinaus eröffnet. Einerseits 
wird dazu der Umgang mit spezifischen Belastungen in den Berufen des Fachbereichs Wirt-
schaft und Verwaltung aufgegriffen, andererseits leistet das Fach einen Beitrag zur Einübung 
und Festigung eines reflektierten Sozialverhaltens. Alle berufsübergreifenden Fächer sollen 
über den Fachbereichsbezug hinaus so weit wie möglich berufsbezogen unterrichtlich umge-
setzt werden. 
Der Differenzierungsbereich dient der Ergänzung, Erweiterung und Vertiefung von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten entsprechend der individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Schülerin-
nen und Schüler. In Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung kommen insbeson-
dere folgende Angebote in Betracht: 
− Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Sicherung des Ausbildungserfolges 

durch Stützunterricht oder erweiterten Stützunterricht 
− Vermittlung berufs- und arbeitsmarktrelevanter Zusatzqualifikationen oder erweiterter Zu-

satzqualifikationen 
− Vermittlung der Fachhochschulreife  
Zur Vermittlung der Fachhochschulreife wird auf die Handreichung „Doppelqualifikation im 
dualen System“1 verwiesen. 

2.3 Fachbereichsspezifische Kompetenzerwartungen 
Weitreichende strukturelle Veränderungen wie der technisch-produktive Wandel in zunehmend 
globalisierten Märkten und die Beachtung ökologischer und sozialer Aspekte des kaufmänni-
schen Handelns führen zu komplexer werdenden ökonomischen Entscheidungsprozessen. Eine 
sich weiterentwickelnde, verändernde Organisation bietet keine durchgängige, längerfristige 
Arbeitsplatz- bzw. Aufgabenkonstanz mehr. 
Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende einer Berufsausbildung im kaufmän-
nischen und/oder verwaltenden Bereich in der Lage sein müssen, betriebs- und volkswirtschaft-
liche Problemlagen anwendungsbezogen zu analysieren, zu bearbeiten, zu lösen und zu reflek-
tieren. Kaufmännische Kompetenzen basieren also auf der Fähigkeit, betriebliche Prozesse zu 
verstehen und auf der Grundlage realer Unternehmensdaten in realitätsnahen, beruflichen Situ-
ationen Entscheidungen zu treffen. 
Durch die Verknüpfung von ökonomischen, ökologischen, rechtlichen, sozialen, technischen 
und ethischen Dimensionen werden höhere Anforderungen an die multiperspektivische Be-
trachtung und das vernetzte Denken gestellt. 
Die Schülerinnen und Schüler können 
− ökonomische Sachverhalte, Zusammenhänge, Probleme verstehen und analysieren und Lö-

sungen reflektieren 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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− sich im gesellschaftlichen und betrieblichen Umfeld mit Hilfe ökonomischer Denkmuster 
orientieren 

− in den Rollen Konsumenten, Erwerbstätige, Selbstständige und Wirtschaftsbürger verant-
wortlich entscheiden und handeln. 

2.4 Fachbereichsspezifische Handlungsfelder und Arbeits- und Geschäfts-
prozesse 

Die Handlungsfelder beschreiben zusammengehörige Arbeits- und Geschäftsprozesse im Fach-
bereich Wirtschaft und Verwaltung. In der folgenden Übersicht sind die in den Fachklassen des 
dualen Systems im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung relevanten Arbeits- und Geschäfts-
prozesse aufgeführt. Sie sind mehrdimensional, indem berufliche, gesellschaftliche und indivi-
duelle Problemstellungen miteinander verknüpft und Perspektivwechsel zugelassen werden.  
Im Verlauf der Berufsausbildung werden die Handlungsfelder und Arbeits- und Geschäftspro-
zesse je nach Ausbildungsberuf in Anzahl, Umfang und Tiefe in unterschiedlicher Weise durch-
drungen. Die konkreten Hinweise darauf, welche Handlungsfelder sowie Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse im speziellen Ausbildungsberuf jeweils von Bedeutung sind, erfolgen in Teil 3 
dieses Bildungsplanes. 

Handlungsfeld 1: Unternehmensstrategien und Management 
Arbeits- und Geschäftsprozesse (AGP) 

Unternehmensgründung  

Unternehmensführung 

Controlling 

Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Prozessen  

Planung, Organisation und Kontrolle von Strukturen  

Planung, Organisation und Kontrolle von Informations- und Kom-
munikationsbeziehungen  

Handlungsfeld 2: Beschaffung 
AGP 
Beschaffungsmarktforschung 

Beschaffungsplanung 

Beschaffungsabwicklung und Logistik 

Bestandsplanung, -führung und -kontrolle 

Beschaffungscontrolling 

Handlungsfeld 3: Leistungserstellung 
AGP 
Leistungsprogrammplanung 

Leistungsentwicklung 

Leistungserbringung und innerbetriebliche Logistik 

Leistungserstellungscontrolling 
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Handlungsfeld 4: Absatz 
AGP 
Absatzmarktforschung 

Analyse, Einsatz und Kombination absatzpolitischer Instrumente 

Kundenauftragsabwicklung und Logistik 

Absatzcontrolling 

Handlungsfeld 5: Personal 
AGP 
Personalbedarfsplanung und -beschaffung 

Personaleinsatz und -entlohnung 

Personalausbildung und -entwicklung  

Personalführung, -beurteilung und -erhaltung 

Personalfreisetzung 

Personalcontrolling 

Handlungsfeld 6: Investition und Finanzierung 
AGP 
Finanzmarktforschung 

Investitions- und Finanzplanung 

Investitions- und Finanzierungsentscheidung und -durchführung 

Investitions- und Finanzcontrolling 

Handlungsfeld 7: Wertströme 
AGP 
Wertschöpfung 

Erfassung und Dokumentation von Wertströmen  

Aufbereitung und Auswertung von Wertströmen 

Planung von Wertströmen 
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2.5 Didaktisch-methodische Leitlinien des Fachbereichs 
Im Mittelpunkt der Arbeit im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung steht die qualifizierte 
Vorbereitung, Umsetzung und Überprüfung von Entscheidungen. So muss vor allem die Ent-
wicklung der beruflichen Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in marktorientier-
ten und funktionsübergreifenden Entscheidungsbereichen in den Vordergrund treten. Die Ent-
scheidungsorientiertheit und eine funktionale bzw. prozessorientierte Betrachtungsweise sollen 
sich hierbei strukturierend auf den Unterricht auswirken. 
Dabei kann der Einsatz mindestens eines für den jeweiligen Ausbildungsberuf typischen Mo-
dellunternehmens hilfreich sein. Die Lernsituationen können im Rahmen der Lernortkoopera-
tion auch gemeinsam mit dem dualen Partner erstellt werden. Dies gilt sowohl für lernfeldbe-
zogene als auch für fachbezogene bzw. -übergreifende Lernsituationen. 
Die Lernsituationen basieren nach Möglichkeit auf konkreten beruflichen Handlungssituatio-
nen aus dem Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung und/oder dem konkreten Beruf. Vollstän-
dige Handlungen, unterteilt in Analyse, Entwicklung, Umsetzung, Kontrolle und Bewertung, 
stellen didaktisch wertvolle Arbeitsprozesse dar. Die Anbindung, Umsetzung und Validierung 
in der beruflichen Praxis werden durch die kontinuierlichen Arbeitsphasen im Ausbildungsbe-
trieb zusätzlich verstärkt und gesichert. 
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Teil 3 Die Fachklasse des dualen Systems der Berufsausbildung: 
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen/Kaufmann 
für Versicherungen und Finanzen 

Grundlagen für die Ausbildung in diesem Ausbildungsberuf sind 
− die geltende Verordnung über die Berufsausbildung vom 17.05.2006 (BGBl. I Nr. 24 

S. 1 187), novelliert durch die „Erste Verordnung zur Veränderung der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen/zur Kauffrau für Versi-
cherungen und Finanzen“ vom 27.05.2014, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 
S. 690)1 2 und 

− der Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 
(KMK-Rahmenlehrplan) für den jeweiligen Ausbildungsberuf3. 

Die Verordnung über die Berufsausbildung gemäß §§ 4 und 5 BBiG bzw. 25 und 26 HWO 
beschreibt die Berufsausbildungsanforderungen. Sie ist vom zuständigen Fachministerium des 
Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. 
Der mit der Verordnung über die Berufsausbildung abgestimmte KMK-Rahmenlehrplan ist 
nach Lernfeldern strukturiert. Er basiert auf den Anforderungen des Berufes4 sowie dem Bil-
dungsauftrag der Berufsschule und zielt auf die Entwicklung umfassender Handlungskompe-
tenz.  
Der vorliegende Bildungsplan ist durch Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
(MSW) in Kraft gesetzt worden. Er übernimmt den KMK-Rahmenlehrplan mit den Lernfel-
dern, ihren jeweiligen Kernkompetenzformulierungen und Hinweisen zur Gestaltung ganzheit-
licher Lernsituationen als Mindestanforderungen. Er enthält darüber hinaus Vorgaben für den 
Unterricht und die Zusammenarbeit der Lernbereiche gemäß der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung Berufskolleg – APO-BK) vom 26. Mai 1999 in der jeweils gültigen Fassung.  
Für den gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife neben der beruflichen Qualifikation des 
Ausbildungsberufs müssen die Standards der Kultusministerkonferenz in den Fächern 
Deutsch/Kommunikation, Englisch und in den Fächern des naturwissenschaftlich-technischen 
Bereichs5 erfüllt sein. 

                                                 
1 Hrsg.: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
3 s. Kapitel 3.1.1 des Bildungsplans 
4 s. „Berufsbezogene Vorbemerkungen“ (Kapitel IV des KMK-Rahmenlehrplans) und Berufsbild“ (unter Bundes-

institut für Berufsbildung [www.bibb.de]) 
5 Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen, Beschluss der Kultusmi-

nisterkonferenz der Länder in der jeweils geltenden Fassung. 
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3.1 Beschreibung des Bildungsganges 

3.1.1 KMK-Rahmenlehrplan 

R A H M E N L E H R P L A N  
für den Ausbildungsberuf 
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und 
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen1 2 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.03.2006 i. d. F. vom 27.09.2013) 
  

                                                 
1 Hrsg.: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 

Bonn 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Teil I Vorbemerkungen 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abge-
stimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Min-
destanforderungen. 
 
Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der Be-
rufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte Be-
schäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungsgänge 
geschaffen. 
 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der Un-
terrichtsgestaltung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz unmit-
telbar gefördert wird, besonders berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwortungsbe-
wusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung muss Teil des didaktisch-
methodischen Gesamtkonzepts sein. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der fach-
lichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner 
mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schü-
lern und Schülerinnen berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichti-
gung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 
 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher 
erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung 
befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Berufsschule geltenden Regelungen der Schul-
gesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außerdem an 
den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungs-
mitteln: 
- Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 

(KMK) 
- Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betriebli-

che Ausbildung. 
Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) 
hat die Berufsschule zum Ziel, 
- „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten huma-

ner und sozialer Art verbindet 
- berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt 

und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln 
- die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken 
- die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 

öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.“ 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 
- den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungs-

orientierung betont 
- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldüber-

greifende Qualifikationen vermitteln 
- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fä-

higkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesell-
schaft gerecht zu werden 

- Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 
Selbstständigkeit vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu 
unterstützen 

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und för-
dern 

- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen 
und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung 
aufzeigen. 
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Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und, soweit es im Rahmen des 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel: 

- Arbeit und Arbeitslosigkeit, 
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wah-

rung kultureller Identität, 
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie 
- Gewährleistung der Menschenrechte 
eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und so-
zial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von 
Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen 
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet 
und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlichkeit 
die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffent-
lichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten 
sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbststän-
digkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusst-
sein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und 
die selbstbestimmte Bindung an Werte. 
 
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit 
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. 
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozial-
kompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz. 
 
Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, planmä-
ßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Pla-
nung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situati-
onen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie 
die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zu-
sammenhänge selbstständig und gemeinsam mit Anderen zu verstehen, auszuwerten und in ge-
dankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit 
und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrate-
gien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont 
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufliches 
Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen 
von Handlungen Anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Han-
delns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen 
Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für das Lernen in und aus der 
Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die Auswahl der 
Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
 
Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmati-
schen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 
 
- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 

(Lernen für Handeln). 
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber 

gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 
- Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, 

überprüft, gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden. 
- Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum 

Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte einbeziehen. 

- Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre ge-
sellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden. 

- Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der 
Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung 
einbeziehen. 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichts-
methoden verwirklichen. 
 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich 
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben un-
terscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unter-
schiede beachtet und Schüler und Schülerinnen - auch benachteiligte oder besonders begabte - 
ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen und zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen ist mit der Verordnung über 
die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und zur Kauffrau für 
Versicherungen und Finanzen vom 17.05.2006 (BGBl. I Nr. 24 S. 1 187) abgestimmt.1 
 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Versicherungskaufmann und Versicherungs-
kauffrau (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.05.2002) wird durch den vorliegen-
den Rahmenlehrplan aufgehoben. 
 
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen sind vor allem in Versicherungsunternehmen, in 
Agenturen und bei Maklern im Innen- und Außendienst tätig. Ihre Aufgaben umfassen die Kun-
dengewinnung, -beratung und -betreuung in Versicherungs- und Finanzangelegenheiten sowie 
die Mitwirkung bei betrieblichen Steuerungsprozessen. 
 
Der Rahmenlehrplan umfasst die Fachrichtungen Versicherung und Finanzberatung. Die Lern-
felder 1 bis 14 enthalten die gemeinsamen Inhalte für beide Fachrichtungen. Das jeweilige 
Lernfeld 15 wird bezogen auf die Fachrichtungen Versicherung und Finanzberatung unterrich-
tet. 
 
Der Umgang mit den Kundinnen und Kunden verlangt fundierte Fach-, Human- und Sozial-
kompetenz. Bei der Ausbildung der Fachkompetenz orientiert sich der Rahmenlehrplan auch 
an den in der Versicherungswirtschaft vorliegenden Versicherungssparten. Sozial- und Human-
kompetenz erwerben die Schülerinnen und Schüler in allen Lernfeldern. 
 
Die fremdsprachigen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. Der 
Umgang mit aktuellen Medien, moderner Bürokommunikation und kaufmännischer Standard-
software sowie Branchensoftware zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung ist ebenfalls 
integrativ zu vermitteln. 
 

                                                 
1 Aufgrund der Änderung der Ausbildungsordnung durch die Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung 

über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und zur Kauffrau für Versicherun-
gen und Finanzen vom 27.05.2014 (BGBl. I S. 690) sind die Lernfelder 14 und 15 der Fachrichtung Finanzbera-
tung im Rahmenlehrplan angepasst worden. 
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Teil V Lernfelder 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und 
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen 

Lernfelder  Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Die Berufsausbildung mitgestalten und auf die 
Rolle als Arbeitnehmer vorbereiten  60   

2 Versicherungsverträge anbahnen 40   

3 Kunden beim Abschluss von Hausrat-
versicherungen beraten und Verträge bearbeiten 80   

4 Kunden beim Abschluss von Wohngebäude-
versicherungen beraten und Verträge bearbeiten 40   

5 Eine Versicherungsagentur gründen 60   

6 
Den Kapitalbedarf im Alter, bei Tod und 
Erwerbsminderung ermitteln und bei der Auswahl 
der Vorsorgemaßnahmen beraten 

40   

7 Verträge in der Lebens- und Unfallversicherung 
bearbeiten   60  

8 In einer Versicherungsagentur arbeiten  80  

9 Kunden über die Absicherung im Krankheits- und 
Pflegefall beraten  60  

10 
Privatkunden gegen Schadenersatzforderungen 
absichern und die Durchsetzung ihrer Rechte 
ermöglichen 

 80  

11 Kunden beim Abschluss von Kraftfahrt-
versicherungen beraten und Verträge bearbeiten   80 

12 Eine Agentur steuern    40 

13 Wirtschaftliche Einflüsse auf den 
Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen   60 

14 Kunden über Finanzprodukte informieren   40 

Fachrichtung Versicherung 

15V Schaden- und Leistungsmanagement durchführen   60 

Fachrichtung Finanzberatung 

15F Finanzanlagen vermitteln   60 

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280 
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Lernfeld 1: Die Berufsausbildung mitgestalten 
und auf die Rolle als Arbeitnehmer 
vorbereiten 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich in der für sie neuen Lebenssituation und ge-
stalten ihre Berufsausbildung unter Beachtung der wesentlichen Rechtsvorschriften mit. Sie 
analysieren Konfliktsituationen und erarbeiten Lösungsmuster zu deren Bewältigung. Sie er-
läutern Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, tarifliche Regelungen und Betriebsver-
einbarungen. Sie stellen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates im Zu-
sammenhang mit Einstellungen und Kündigungen dar und bewerten diese. Sie setzen für das 
Lernen geeignete Informations- und  Kommunikationssysteme ein und wenden die ihrem 
Lerntyp angemessenen Lern- und Arbeitstechniken an. Dabei entwickeln sie Lernstrategien 
und Teamfähigkeit. 

Inhalte: 
Berufsbildungsgesetz 
Ausbildungsvertrag 
Jugendarbeitsschutzgesetz 
Betriebsvereinbarung 
Tarifvertrag 
Kündigungsschutzgesetz 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsrat 
Ausbildungsberater und Arbeitsgericht 
Beurteilungssysteme 
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Lernfeld 2: Versicherungsverträge anbahnen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler beraten situations- und spartenbezogen über den Abschluss von 
Versicherungsverträgen. Sie analysieren Rechte und Pflichten bei unterschiedlichen Vertrags-
konstellationen und zeigen die Folgen bei Verletzung der gesetzlichen und vertraglichen Re-
gelungen auf. Dazu verwenden sie Gesetzestexte und allgemeine Versicherungsbedingungen. 
Sie bereiten Kundenberatungsgespräche vor und berücksichtigen hierbei Regelungen zum 
Verbraucherschutz. Zur selbstständigen Informationsbeschaffung setzen sie zielgerichtet ak-
tuelle Medien ein und präsentieren ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit 
Willenserklärung 
Informationspflicht des Versicherers, Widerruf, Rücktritt, Widerspruch  
Versicherungsbeginne, Rückdatierung 
Einlösungsklauseln, vorläufige Deckung 
Prämienzahlung 
Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Datenschutzklausel 
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Lernfeld 3: Kunden beim Abschluss von Hausrat-
versicherungen beraten und Verträge 
bearbeiten 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen fallbezogene Risikoanalysen vor und ermitteln den 
bedarfsgerechten Versicherungsschutz. Sie erläutern Kunden den Umfang des Versicherungs-
schutzes anhand der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und zeigen Möglichkeiten der 
Erweiterung des Versicherungsschutzes auf. Sie erfassen die versicherungstechnischen Daten 
zur Risikobeurteilung. Sie erläutern die Grundzüge der Prämienkalkulation und berechnen 
Beiträge, erarbeiten Angebotsalternativen und bewerten diese. Sie betreuen Kunden im Rah-
men der Bestandspflege und beraten sie bei Risiko- oder Vertragsänderungen, berechnen 
Nach- und Rückbeiträge und prüfen dabei Möglichkeiten der Kundenbindung. Die Schüle-
rinnen und Schüler führen im Versicherungsfall die formelle und materielle Deckungsprüfung 
durch. Sie informieren den Geschädigten über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang 
nach. Bei Ablehnung der Leistung klären sie den Kunden über seine Rechte auf. Sie zeigen 
Unterschiede bei den versicherten Sachen zwischen der verbundenen Hausratversicherung und 
der Pauschaldeklaration der gebündelten Geschäftsinhaltsversicherung auf. Die Schülerinnen 
und Schüler setzen bei der Kundenberatung Informations- und Kommunikationssysteme ziel-
gerichtet ein und präsentieren ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Versicherungsbegriff 
Klauseln:  
Fahrraddiebstahl, Unterversicherungsverzicht, Überspannungsschäden, Aquarien  
Erweiterte Elementarschadenversicherung 
Haushaltsglasversicherung 
Obliegenheiten während der Vertragslaufzeit und im Versicherungsfall 
Beendigung des Vertrages 
Verjährung 
Klagefrist 
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Lernfeld 4: Kunden beim Abschluss von Wohnge-
bäudeversicherungen beraten und 
Verträge bearbeiten 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen fallbezogene Risikoanalysen vor und ermitteln den 
bedarfsgerechten Versicherungsschutz. Sie erläutern Kunden den Umfang des Versicherungs-
schutzes anhand der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und zeigen Möglichkeiten der 
Erweiterung des Versicherungsschutzes auf. Sie erfassen die versicherungstechnischen Daten 
zur Risikobeurteilung, berechnen Beiträge, erarbeiten Angebotsalternativen und bewerten 
diese. Sie betreuen Kunden im Rahmen der Bestandspflege, beraten sie bei Risiko- oder Ver-
tragsänderungen und prüfen dabei Möglichkeiten der Kundenbindung. Die Schülerinnen und 
Schüler führen im Versicherungsfall die formelle und materielle Deckungsprüfung durch. Sie 
informieren den Geschädigten über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach. Die 
Schülerinnen und Schüler setzen bei der Kundenberatung Informations- und Kommunikations-
systeme zielgerichtet ein und präsentieren ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Klauseln:  
Überspannungsschäden, Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungsrohren außerhalb 
des Versicherungsgrundstücks, Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren, Sonstiges 
Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile, Aufwendungen für die Beseitigung umge-
stürzter Bäume 
Erweiterte Elementarschadenversicherung 
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Lernfeld 5: Eine Versicherungsagentur gründen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler wählen eine Unternehmensform für die Gründung der Versi-
cherungsagentur aus und ermitteln einen geeigneten Standort. Sie bahnen Kundenbeziehun-
gen an und nutzen dabei kommunikationspolitische Instrumente. Sie beurteilen die möglichen 
vertraglichen Bindungen zu Versicherungsunternehmen als Grundlage ihrer späteren Tätig-
keit, dabei unterscheiden sie auch deren Rechtsformen. Die Schülerinnen und Schüler planen 
die bedarfsgerechte Sachausstattung unter Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse. Sie 
vergleichen Zahlungsbedingungen, Finanzierungsalternativen und beurteilen Möglichkeiten 
der Kreditsicherung. Sie schließen Kaufverträge ab und reagieren angemessen auf Vertrags-
störungen. In der Finanzbuchhaltung dokumentieren sie die Gründung der Agentur. 

Inhalte: 
Rechtsformen der Agentur: Einzelunternehmung, OHG, GmbH 
Versicherungs-AG und VVaG: wirtschaftlicher Leitgedanke, Kapitalbeschaffung, Organe, 
Haftung, Mitbestimmung im Aufsichtsrat 
Vertreter, Makler, Agenturvertrag 
Angebotsvergleich, Bestellung 
Vertragsstörungen: Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, Schlecht-, Nichtleistung, Verjährung 
Eigen-, Fremdfinanzierung, Leasing 
Kreditsicherheiten: Bürgschaft, Sicherungsübereignung  
Inventur, Inventar, Bilanz 
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Lernfeld 6: Den Kapitalbedarf im Alter, bei Tod und 
Erwerbsminderung ermitteln und bei 
der Auswahl der Vorsorgemaßnahmen 
beraten 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Leistungen der gesetzlichen Unfall- und Rentenversi-
cherung im Alter, bei vorzeitiger Erwerbsminderung und im Todesfall dar. Sie ermitteln Ver-
sorgungslücken des Kunden und beraten bei der Festlegung eines Versorgungsziels. Sie un-
terbreiten bedarfsgerechte Angebote und berücksichtigen dabei staatliche Fördermaßnahmen. 
Sie erfassen die zur Risikobeurteilung erforderlichen Daten, bearbeiten Anträge und berech-
nen Beiträge. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Durchführungswege der betrieb-
lichen Altersversorgung. Zur Beratung setzen die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet In-
formations- und Kommunikationssysteme ein und präsentieren dem Kunden ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Gesetzliche Rentenversicherung:  
Alters-, Erwerbsminderungs-, Große Witwen- und Witwerrente 
Gesetzliche Unfallversicherung: Verletztenrente 
Rentenversicherung, Risikolebensversicherung,  
Kapitalbildende Lebensversicherung, Unfalltodzusatzversicherung 
Berufsunfähigkeitsversicherungen  
Dreischichtenmodell 
Staatlich geförderte kapitalgedeckte Altersvorsorgeverträge 
Einzelunfall- und Kinderunfallversicherung  
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Lernfeld 7: Verträge in der Lebens- und Unfall-
versicherung bearbeiten 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler informieren den Kunden über die garantierten Leistungen und 
erläutern die Entstehung und vertraglichen Verwendungsmöglichkeiten von Überschüssen in 
der Renten- und Lebensversicherung. Sie stellen Chancen und Risiken bei der Erzielung von 
Überschüssen dar und berücksichtigen dabei steuerliche Aspekte. Sie beraten den Kunden in 
der Unfall- und Lebensversicherung bei Veränderung der Lebenssituation mit dem Ziel einer 
dauerhaften Kundenbindung. Sie weisen auf die finanziellen Folgen der vorzeitigen Beendi-
gung von Verträgen hin. Sie bearbeiten Versicherungsfälle und prüfen die Leistungspflicht. 
Zur Beratung setzen die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet Informations- und Kommu-
nikationssysteme ein und präsentieren dem Kunden ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Rentenversicherung, Risikolebensversicherung, kapitalbildende Lebensversicherung,  
Unfalltodzusatzversicherung 
Berufsunfähigkeitsversicherungen  
Einzelunfallversicherung für alle Altersgruppen 
Staatlich geförderte kapitalgedeckte Altersvorsorgeverträge 
Direktversicherung 
Bonussystem, verzinsliche Ansammlung, Beitragsverrechnung 
Rückkaufswert, beitragsfreie Versicherung 
Bezugsrechte, Abtretung  
Maßnahmen bei Zahlungsschwierigkeiten 
Einkommensteuerrechtliche Auswirkungen 
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Lernfeld 8: In einer Versicherungsagentur 
arbeiten 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Maßnahmen zur Kundengewinnung, Kundenbe-
treuung und Kundenbindung. Sie setzen zielgruppenorientiert Marketinginstrumente ein. Sie 
beschreiben Ziele, Grundsätze und Kriterien der Personalplanung, der Personalbeschaffung 
und des Personaleinsatzes. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln und beurteilen den wirt-
schaftlichen Erfolg der Agentur. Dazu erfassen sie die Werteströme mit Hilfe des Rechnungs-
wesens, erstellen einen Jahresabschluss und interpretieren die Ergebnisse. 

Inhalte: 
Werbung, Verkaufsförderung 
Vermittlungs- und Abschlussvollmacht 
Artvollmacht, Handlungsvollmacht und Prokura 
Bestandsveränderungen, erfolgswirksame Vorgänge  
Gehaltsberechnung  
Provisionsabrechnung 
Abschreibung auf Anlagevermögen, zeitliche Rechnungsabgrenzung 
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Lernfeld 9: Kunden über die Absicherung im 
Krankheits- und Pflegefall beraten 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln den Bedarf für unterschiedliche Zielgruppen der Pri-
vaten Kranken- und Pflegeversicherung. Sie vergleichen die Leistungen der Privaten Kran-
kenversicherung und Gesetzlichen Krankenversicherung. Sie nehmen fallbezogene Risiko-
analysen vor und legen ein entsprechendes Angebot vor. Hierfür ermitteln sie die zur Risiko-
beurteilung notwendigen Daten, erläutern passende Angebote und bewerten Tarifalternativen. 
Sie nehmen Anträge auf und berechnen Beiträge. Sie zeigen dem Kunden Möglichkeiten der 
Beitragsentlastung im Alter. Die Schülerinnen und Schüler beraten Kunden über Änderungen 
und Ergänzungen des Versicherungsschutzes, die aufgrund von Veränderungen der Lebenssi-
tuation notwendig werden. Die Schülerinnen und Schüler begründen die Notwendigkeit staat-
licher Versicherungsaufsicht, erläutern deren Struktur und zeigen dem Versicherungsnehmer 
Möglichkeiten zur Durchsetzung seiner Interessen auf. 

Inhalte: 
Zusatztarife, Leistungsübersicht 
Auslandsreisekrankenversicherung 
Pflegekostenvoll- und Pflegezusatzversicherung 
Krankheitskostenvollversicherung 
Krankentagegeldversicherung 
Krankenhaustagegeldversicherung 
Versicherungsbeginne, Wartezeiten, Geltungsbereiche, gedehnter Versicherungsfall, 
Ausschlüsse 
Wechsel des Privaten Krankenversicherers 
Ordentliche und außerordentliche Kündigung, sonstige Beendigungsgründe 
Fremdsprachige Fachbegriffe 
Ombudsmann, Versicherungsaufsicht 
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Lernfeld 10: Privatkunden gegen Schadenersatz-for-
derungen absichern und die Durchset-
zung ihrer Rechte ermöglichen 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Inhalte des Haftpflichtrechts und erläu-
tern dem Privatkunden Risikosituationen, die zu privatrechtlichen Schadenersatzansprüchen 
führen können. Sie bieten bedarfsgerechten Versicherungsschutz an. In der Rechtsschutzver-
sicherung ermitteln sie für Privatkunden den Versicherungsbedarf und erstellen Angebotsal-
ternativen. Sie nehmen Anträge auf und berechnen die Beiträge. Sie beraten bei Risikoände-
rungen und empfehlen zweckmäßige Vertragsanpassungen. Im Schadenfall prüfen sie die Haf-
tung und Deckung. 

Inhalte: 
Verschuldenshaftung 
Gefährdungshaftung bei Tierhaltung 
Gefährdungshaftung nach WHG und UmweltHG 
Haftung des Gebäudebesitzers 
Privathaftpflichtversicherung  
Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz für Nichtselbstständige 
Verkehrsrechtsschutz 
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Lernfeld 11: Kunden beim Abschluss von Kraftfahrt-
versicherungen beraten und Verträge 
bearbeiten 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Zweck und Umfang der Pflichtversiche-
rung für Kraftfahrzeuge und analysieren die Risiken, die mit dem Führen und Halten eines 
Kraftfahrzeuges verbunden sind. Sie erläutern dem Privatkunden den Umfang des  Versiche-
rungsschutzes in der Kraftfahrthaftpflicht-, Fahrzeug- und Verkehrsserviceversicherung. Sie 
gehen dabei auch auf internationale Vereinbarungen zur gegenseitigen Regulierungshilfe ein 
und wenden fremdsprachige Fachbegriffe an. Sie bieten bedarfsgerechten Versicherungs-
schutz an, nehmen Anträge auf und ermitteln und beurteilen die für die Beitragsberechnung 
erforderlichen Risikomerkmale. Sie beraten bei Risiko- und Vertragsänderungen und empfeh-
len zweckmäßige Vertragsanpassungen. Im Versicherungsfall nehmen sie die Deckungs- und 
gegebenenfalls die Haftungsprüfung vor, erläutern und begründen dem Kunden ihre Entschei-
dung. Zur Beratung setzen die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet Informations- und Kom-
munikationssysteme ein und präsentieren ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Pflichtversicherungsgesetz 
Kraftfahrtpflichtversicherungsverordnung 
Verschuldenshaftung 
Gefährdungshaftung nach STVG 
Tarifbestimmungen 
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Lernfeld 12: Eine Agentur steuern 3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein agenturbezogenes Unternehmenskonzept. Dazu 
bereiten sie die betrieblichen Daten auf und präsentieren ihre Auswertungen. Sie wenden 
Controllingtechniken an und reagieren auf Planabweichungen. Sie planen und steuern die sich 
daraus ergebenden Maßnahmen und berücksichtigen dabei die Auswirkungen auf andere be-
triebliche Bereiche. 

Inhalte: 
Soll-Ist-Vergleich 
Grundkosten, kalkulatorische Kosten, variable und fixe Kosten 
Gesamtergebnis, neutrales Ergebnis, Betriebsergebnis 
Kennziffern: Anlagedeckung, Liquiditätsgrad,  
Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität  
Schadenquote, Stornoquote, Verwaltungskostenquote 
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Lernfeld 13: Wirtschaftliche Einflüsse auf den 
Versicherungsmarkt analysieren 
und beurteilen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über wirtschaftliche Entwicklungen und ana-
lysieren diese hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Versicherungsbranche, das Unternehmen 
und die eigene Person. Sie ermitteln die Einflussfaktoren für die Preisbildung und beschreiben 
Auswirkungen der Europäischen Integration sowie der Globalisierung auf die Versicherungs-
branche. Sie beschreiben Ziele der Wirtschaftspolitik, erkennen unterschiedliche Interessen 
und leiten mögliche Konflikte ab. Sie zeigen konjunkturelle und strukturelle Wirtschaftsprob-
leme aus persönlicher, betrieblicher und gesellschaftlicher Sicht auf und erörtern Maßnahmen 
zu ihrer Lösung. Sie beschreiben die Bedeutung der Banken und Versicherungen für die Ge-
samtwirtschaft. Sie dokumentieren und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse unter Verwen-
dung angemessener Medien. 

Inhalte: 
Kartelle, Konzern 
Magisches Viereck, Umweltschutz, gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung 
Hauptrefinanzierungsinstrument der Europäischen Zentralbank 
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Lernfeld 14: Kunden über Finanzprodukte in-
formieren 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler informieren Privatkunden über ausgewählte Finanzprodukte. 
Sie erkennen Bedarfssignale, ermitteln gemeinsam mit dem Kunden den individuellen Bedarf 
und unterbreiten entsprechend der finanziellen Situation und den Motiven des Kunden Lö-
sungsvorschläge. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Vor- und Nachteile unterschied-
licher Anlageformen für den Kunden und bieten verschiedene Möglichkeiten der Zahlungs-
abwicklung an. Sie setzen Informations- und Kommunikationssysteme ein und präsentieren 
ihre Ergebnisse. 

Inhalte: 
Giro-, Festgeld-, Sparkonto 
Geldkarte, Bankkarte und Kreditkarte 
Aktien und Schuldverschreibungen 
Offene Fonds 
Verbraucherdarlehen 
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Fachrichtung Versicherung 

Lernfeld 15V: Schaden- und Leistungsmanagement 
durchführen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler informieren Kunden über häufige Schadenursachen in ausge-
wählten Sparten und erörtern geeignete Maßnahmen zur Schadenminderung und Schadenver-
hütung. An konkreten Schaden- bzw. Leistungsfällen prüfen sie die formelle und materielle 
Deckung, veranlassen die Bildung von Schadenrückstellungen und berechnen die Leistung 
unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften. Sie berücksichtigen Neben- und Doppelversi-
cherung. Sie verdeutlichen dem Kunden die Gründe für eine Ablehnung oder Kürzung einer 
Leistung und beraten ihn über mögliche Anpassungen des Versicherungsschutzes. Sie beur-
teilen Maßnahmen der Schadenabwicklung unter dem Gesichtspunkt der Kundenbindung und 
Kostenreduzierung. Zur Risikoverteilung begründen sie die Notwendigkeit der Mit- und 
Rückversicherung. 

Inhalte: 
Sach-, Unfall-, Kraftfahrtversicherungen 
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Fachrichtung Finanzberatung 

Lernfeld 15F: Finanzanlagen vermitteln 3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Finanzanlagesituation der Kunden und ermit-
teln die Anlagemotive und das Risikoprofil. Darauf aufbauend entwickeln sie Anlagestrate-
gien unter Berücksichtigung sich verändernder Finanzmarktsituationen. Sie erläutern diese 
dem Kunden unter Beachtung steuerrechtlicher und betrieblicher Vorschriften. Sie schlagen 
dem Kunden basierend auf der von ihm gewählten Anlagestrategie Finanzanlagen vor. Sie 
erläutern dem Kunden, daraus resultierende Chancen und Risiken. Sie unterstützen den Kun-
den bei der Abwicklung von Kauf- und Verkaufsaufträgen. Sie betreuen den Kunden konti-
nuierlich und beraten ihn bei Änderung der persönlichen Situation und der Rahmenbedingun-
gen des Finanzmarktes. 

Inhalte: 
Investmentfonds, Aktien, Schuldverschreibungen, stille Beteiligungen, Genossenschaftsan-
teile 
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3.1.2 Stundentafel 

Fachrichtung Versicherung 

 Unterrichtsstunden 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe 

I. Berufsbezogener Lernbereich 

Geschäftsprozesse in 
Versicherungssparten 

200 200 80 480 

Wirtschafts- und Sozialprozesse 60 – 100 160 

Agenturmanagement 60 80 40 180 

Schadenmanagement – – 60 60 

Fremdsprachliche Kommunikation 0 – 40 0 – 40 0 – 40 40 – 80 

Summe: 320 – 360 280 – 320 280 – 320 920 – 960 

 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2, A 
3.1 und A 3.2, gelten entsprechend. 

 

III. Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2, A 
3.1 und A 3.2, gelten entsprechend. 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 
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Fachrichtung Finanzberatung 

 Unterrichtsstunden 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe 

I. Berufsbezogener Lernbereich 

Geschäftsprozesse in 
Versicherungssparten 

200 200 80 480 

Wirtschafts- und Sozialprozesse 60 – 100 160 

Agenturmanagement 60 80 40 180 

Finanzberatung – – 60 60 

Fremdsprachliche Kommunikation 0 – 40 0 – 40 0 – 40 40 – 80 

Summe: 320 – 360 280 – 320 280 – 320 920 – 960 

 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2, 
A 3.1 und A 3.2, gelten entsprechend. 

 

III. Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1, A 2, 
A 3.1 und A 3.2, gelten entsprechend. 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 
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3.1.3 Bündelungsfächer  

Zusammenfassung der Lernfelder 
Die Bündelungsfächer fassen Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans zusammen, die über den 
Ausbildungsverlauf hinweg eine Kompetenzentwicklung spiralcurricular ermöglichen. Die 
Leistungsbewertungen innerhalb der Lernfelder werden zur Note des Bündelungsfaches zusam-
mengefasst. Eine Dokumentation der Leistungsentwicklung über die Ausbildungsjahre hinweg 
ist somit sichergestellt.  

Zusammenfassung der Lernfelder zu Bündelungsfächern in den einzelnen Ausbildungs-
jahren 

Fachrichtung Versicherung (V) 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr  

LF 2, LF 3, 
LF 4, LF 6 

LF 7, LF 9, 
LF 10 LF 11 Geschäftsprozesse in Versicherungssparten 

LF 1 – LF 13, LF 14 Wirtschafts- und Sozialprozesse 

LF 5 LF 8 LF 12 Agenturmanagement 

– – LF 15V Schadenmanagement 

Fachrichtung Finanzberatung (F) 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr  

LF 2, LF 3, 
LF 4, LF 6 

LF 7, LF 9, 
LF 10 LF 11 Geschäftsprozesse in Versicherungssparten 

LF 1 – LF 13, LF 14 Wirtschafts- und Sozialprozesse 

LF 5 LF 8 LF 12 Agenturmanagement 

– – LF 15F Finanzberatung 

Beschreibung der Bündelungsfächer 
Die Beschreibung der Bündelungsfächer verdeutlicht den Zusammenhang der Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse in gleichen oder affinen beruflichen Handlungsfeldern, die konstituierend für 
die jeweiligen Lernfelder sind.  

Geschäftsprozesse in Versicherungssparten 
Das Fach Geschäftsprozesse in Versicherungssparten beinhaltet die Antrags- und Vertragsbe-
arbeitung und die Kundeninformation zum Leistungsumfang in den einzelnen Versicherungs-
sparten. 
Im ersten Ausbildungsjahr werden die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Kundenbezie-
hungen anzubahnen und aufbauend auf Risikoanalysen kundengerechte Versicherungsverträge 
zu gestalten. Außerdem erwerben sie exemplarisch Kompetenzen zur Anbahnung der Kunden-
beziehung und zur Gestaltung von Geschäftsprozessen der Sachversicherung (Hausratversiche-
rung, Wohngebäudeversicherung). 
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Im Bereich der Lebensversicherung erarbeiten die Schülerinnen und Schüler bedarfsgerechte 
Angebote zur Versorgung im Alter, bei Tod und Erwerbsminderung. (LF 2, LF 3, LF 4, LF 6) 
Aufbauend auf Lernfeld 6 bearbeiten sie im zweiten Ausbildungsjahr Verträge in der Lebens- 
und Unfallversicherung. Außerdem erfolgt eine Erweiterung um die Geschäftsprozesse der 
Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Vermögensversicherung. (LF 7, LF 9, LF 10) 
Im dritten Ausbildungsjahr erwerben die die Schülerinnen und Schüler die Kompetenz Kun-
dinnen und Kunden beim Abschluss von Kraftfahrtversicherungen zu beraten und Verträge zu 
bearbeiten. Sie werden in die Lage versetzt, im Versicherungsfall die Deckungs- und Haftungs-
prüfung durchzuführen. Zur Problemanalyse und der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen set-
zen die Schülerinnen und Schüler Branchensoftware ein. (LF 11) 

Wirtschafts- und Sozialprozesse  
Der Berufseintritt ist mit der Übernahme einer neuen Rolle verbunden, die durch rechtliche, 
wirtschaftliche und organisatorische Rahmenbedingungen determiniert wird. Durch deren Er-
schließung, die persönliche Orientierung sowie die Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und durch die Vertretung der eigenen Interessen in der neuen Berufssituation er-
halten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in den Arbeitsprozess. (LF 1) 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren gesamtwirtschaftliche Einflüsse auf den Versiche-
rungsmarkt. Sie zeigen konjunkturelle und strukturelle Wirtschaftsprobleme aus persönlicher, 
betrieblicher und gesellschaftlicher Sicht auf und diskutieren Maßnahmen zur Lösung. (LF 13) 
Sie informieren Privatkundinnen und Privatkunden über ausgewählte Finanzprodukte zur Ka-
pitalanlage und bieten Möglichkeiten der Zahlungsabwicklung an (LF 14). 

Agenturmanagement 
Im ersten Ausbildungsjahr entwickeln die Schülerinnen und Schüler grundlegende betriebs-
wirtschaftlich-organisatorische, rechtliche und kommunikative Kompetenzen zum Aufbau ei-
ner Versicherungsagentur und zur Ausführung erfolgsorientierter Arbeitsabläufe (LF 5). 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten im zweiten Ausbildungsjahr Marketinginstrumente 
und setzen sie zielgruppenorientiert ein. Sie beschreiben Ziele, Grundsätze und Kriterien der 
Personalplanung, Personalbeschaffung und des Personaleinsatzes. Eine in diesem Fach zu er-
werbende Kernkompetenz besteht in der Dokumentation, Analyse und Auswertung interner 
Daten des Rechnungswesens sowie die Einbeziehung externer Daten. (LF 8)  
Aufbauend auf den Kompetenzen des zweiten Ausbildungsjahres planen und entwickeln die 
Schülerinnen und Schüler Steuerungsmaßnahmen und berücksichtigen dabei die Auswirkungen 
auf alle betrieblichen Bereiche. (LF 12) 

Schadenmanagement  
In der Fachrichtung Versicherung bearbeiten die Schülerinnen und Schüler im dritten Ausbil-
dungsjahr Versicherungsfälle in den Sparten Sach-, Unfall- und Kraftfahrtversicherungen und 
berechnen die Leistung. Sie berücksichtigen dabei Kundenbindung und Kostenreduzierung und 
informieren Kundinnen und Kunden über Maßnahmen zur Schadenminderung und Schadens-
verhütung. Sie begründen die Eingrenzung des versicherungstechnischen Risikos durch Mit- 
und Rückversicherung. (LF 15V) 

Finanzberatung 
In der Fachrichtung Finanzberatung analysieren die Schülerinnen und Schüler die Finanzanla-
gesituation von Kundinnen und Kunden und ermitteln die Anlagemotive und das Risikoprofil. 
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Unter Berücksichtigung sich verändernder Finanzmarktsituationen, entwickeln sie Anlagestra-
tegien. Basierend auf der jeweils von der Kundin bzw. dem Kunden gewählten Anlagestrategie 
empfehlen sie Finanzanlagen. (LF 15F) 

3.1.4 Die Gesamtmatrix im Bildungsgang 
Die folgende Gesamtmatrix stellt die Handlungsfelder mit den zugehörigen Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen dar, die eine wesentliche Grundlage bei der Entwicklung der Bildungspläne 
für die weiteren Fächer1 bildeten. Unter den Fächern finden sich jeweils Hinweise, welche Ziel-
formulierungen in diesen Bildungsplänen auf bestimmte Arbeits- und Geschäftsprozesse fokus-
siert sind. Unter Zuordnung der Lernfelder des jeweiligen Ausbildungsberufes finden sich ent-
sprechende Hinweise, zu welchen Arbeits- und Geschäftsprozessen die jeweiligen Lernfelder 
einen Bezug haben. Damit ergeben sich bei der Umsetzung der Unterrichtsvorgaben Anknüp-
fungspunkte zwischen Lernfeldern und Fächern. 
Grundlagen für den Unterricht in den weiteren Fächern sind die gültigen Bildungspläne und 
Unterrichtsvorgaben für den entsprechenden Fachbereich der Fachklassen des dualen Systems 
der Berufsausbildung, sowie die Verpflichtung zur Zusammenarbeit der Lernbereiche (s. APO-
BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 6). Der Unterricht unterstützt die berufliche Bildung und 
fördert zugleich eine fachspezifische Kompetenzerweiterung. Mathematik und Datenverarbei-
tung sind in die Lernfelder integriert. 
Die Handreichung „Didaktische Jahresplanung“2 bietet umfassende Hinweise und Anregungen 
zur Verknüpfung der Lernbereiche im Rahmen der didaktischen Jahresplanung. Möglichkeiten 
für die berufsspezifische Orientierung der Fächer zeigt die folgende Gesamtmatrix. 
 

                                                 
1 Fremdsprachliche Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre (in nicht-kaufmännischen Berufen), 

Deutsch/Kommunikation, Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesellschaftslehre. 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Zuordnung der Lernfelder und der Anforderungssituationen der Fächer zu relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen 
Bildungsgang: Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

 bildungsgangbezogen fachbereichsbezogen  
Lernfelder des 
Ausbildungsberufs 

Fremdsprachliche 
Kommunikation/ 
Englisch 

Deutsch/ 
Kommunikation  Kath. Religionslehre  Ev. Religionslehre  Sport/ 

Gesundheitsförderung  
Politik/ 
Gesellschaftslehre 

Handlungsfeld 1: Unternehmensstrategien und Management 
Unternehmensgründung  5 1, 4, 6 2 1, 2, 3, 4, 6  3, 6 1, 2, 5 
Unternehmensführung 1, 12, 13  1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 5, 6 5, 6 1, 2, 5 
Controlling 12     3, 5, 6 1, 2, 5 
Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Prozessen  12  3 2, 3    
Planung, Organisation und Kontrolle von Strukturen         
Planung, Organisation und Kontrolle von Informations- und 
Kommunikationsbeziehungen  

  1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 2   

Handlungsfeld 2: Beschaffung 
Beschaffungsmarktforschung  1, 3, 4, 5 2 3, 6 5, 6 3, 6 4, 6 
Beschaffungsplanung 5  3 6 5, 6 4, 6 4, 6 
Beschaffungsabwicklung und Logistik 5  1 5 5, 6 1, 2 4, 6 
Bestandsplanung, -führung und -kontrolle 5  2 3 5, 6 1, 2 4, 6 
Beschaffungscontrolling   6  5, 6   
Handlungsfeld 3: Leistungserstellung 
Leistungsprogrammplanung 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15V, 15F 

2, 4 3 6 5, 6 1, 2, 3 4 
Leistungsentwicklung  3 5, 6 5, 6 1, 2 4 
Leistungserbringung und innerbetriebliche Logistik  3 2 1, 5, 6 1, 2, 4, 6 4 
Leistungserstellungscontrolling  6  5, 6   
Handlungsfeld 4: Absatz 
Absatzmarktforschung 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15V, 15F 

3, 4, 5 2 3, 5, 6 4 1, 3, 5, 6 4, 6 
Analyse, Einsatz und Kombination absatzpolitischer Instrumente  3, 4, 5, 6, 7 4, 5 2, 4 2, 3, 4, 6 4, 6 
Kundenauftragsabwicklung und Logistik  1 4, 5 4 3, 6 4, 6 
Absatzcontrolling  6  4   
Handlungsfeld 5: Personal 
Personalbedarfsplanung und -beschaffung 8 4, 5, 6 1, 2 1, 2, 4, 5, 6 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5 
Personaleinsatz und -entlohnung 8  4, 6 1, 2, 4, 5, 6 5, 6 5, 6 1, 2, 3, 5 
Personalausbildung und -entwicklung  1  1, 7 1, 2, 4, 5, 6 1, 5, 6 2, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5 
Personalführung, -beurteilung und -erhaltung 1  1, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6 2, 5, 6 3 1, 2, 3, 5 
Personalfreisetzung 1  1, 3, 5, 7 1, 2, 5, 6 5 5, 6 1, 2, 3, 5 
Personalcontrolling   6  5   
Handlungsfeld 6: Investition und Finanzierung 
Finanzmarktforschung 5  2, 7 6    
Investitions- und Finanzplanung 5, 12  2, 6 4, 6  5, 6 5, 6 
Investitions- und Finanzierungsentscheidung und -durchführung 5, 12  1, 3 4, 6  5, 6 5, 6 
Investitions- und Finanzcontrolling        
Handlungsfeld 7: Wertströme 
Wertschöpfung 5, 8, 12  4, 6 4, 6  1, 2, 5  
Erfassung und Dokumentation von Wertströmen  5, 8, 12  2, 6   5, 6  
Aufbereitung und Auswertung von Wertströmen 8, 12  2   5, 6  
Planung von Wertströmen        
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Zuordnung der Lernfelder und der Anforderungssituationen der Fächer zu relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen 
Bildungsgang: Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und Fachhochschulreife (Doppelqualifikation) –Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

 bildungsgangbezogen fachbereichsbezogen  
Lernfelder des 
Ausbildungsberufs 

Deutsch/ 
Kommunikation 

Fremdsprachliche 
Kommunikation/ 
Englisch 

Mathematik Biologie Chemie Physik 

Handlungsfeld 1: Unternehmensstrategien und Management 
Unternehmensgründung  5  1, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6 3   
Unternehmensführung 1, 12, 13 1  2, 6 1, 2 ,3, 4   
Controlling 12   1, 3, 4, 5, 6 4   
Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Prozessen  12   1, 2, 3, 4, 5, 6 4 3, 4  
Planung, Organisation und Kontrolle von Strukturen         
Planung, Organisation und Kontrolle von Informations- und 
Kommunikationsbeziehungen  

 1, 2, 3, 6  1, 4, 6,  4 1, 2, 3, 4, 5 4 

Handlungsfeld 2: Beschaffung 
Beschaffungsmarktforschung  2 1, 3, 4, 5 1, 2, 4, 6   3, 4, 5 
Beschaffungsplanung 5 1, 2, 3  1, 2, 3, 4, 5, 6 3  3, 4, 5 
Beschaffungsabwicklung und Logistik 5 1, 2, 3, 4  1, 4, 5, 6 3 3, 4 1, 2, 3, 5 
Bestandsplanung, -führung und -kontrolle 5 4  1, 2, 3, 4, 5, 6    
Beschaffungscontrolling  1, 3, 4  1, 2, 3, 4, 5, 6 3 3 1, 2, 3, 5 
Handlungsfeld 3: Leistungserstellung 
Leistungsprogrammplanung 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15V, 15F 

1, 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 5, 6    
Leistungsentwicklung   1, 2, 3, 4, 5, 6    
Leistungserbringung und innerbetriebliche Logistik 4  1, 2, 3, 4, 5, 6   1, 2, 3, 5 
Leistungserstellungscontrolling 4  1, 2, 4, 6    
Handlungsfeld 4: Absatz 
Absatzmarktforschung 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15V, 15F 

2, 3, 4 3, 4, 5 1, 2, 3, 6 3 3  
Analyse, Einsatz und Kombination absatzpolitischer Instrumente 4, 6, 7  1, 2, 3, 6 3 1, 3  
Kundenauftragsabwicklung und Logistik 2, 3, 7  1, 2, 3, 4, 6 4  1, 2, 3 
Absatzcontrolling 4  1, 2, 3, 4, 6,     
Handlungsfeld 5: Personal 
Personalbedarfsplanung und -beschaffung 8 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 1, 2, 4 2, 4   
Personaleinsatz und -entlohnung 8 1, 4  1, 4, 6 2, 4   
Personalausbildung und -entwicklung  1 1, 2, 5, 7  2, 4 4  1, 2, 5 
Personalführung, -beurteilung und -erhaltung 1 1, 3, 5, 7  1, 4 4 5 1, 2, 5 
Personalfreisetzung 1 1  1, 2, 5, 6 4 5  
Personalcontrolling  4  1, 2, 3, 6 4   
Handlungsfeld 6: Investition und Finanzierung 
Finanzmarktforschung 5 2, 4  2, 5, 6    
Investitions- und Finanzplanung 5, 12 3  2, 5, 6 3 4  
Investitions- und Finanzierungsentscheidung und -durchführung 5, 12 4  2, 5, 6 3   
Investitions- und Finanzcontrolling        
Handlungsfeld 7: Wertströme 
Wertschöpfung 5, 8, 12 4  1, 3, 4, 6  3, 4  
Erfassung und Dokumentation von Wertströmen  5, 8, 12 3, 4  1, 3, 4, 6    
Aufbereitung und Auswertung von Wertströmen 8, 12 1, 3, 4  1, 2, 3, 4, 6    
Planung von Wertströmen        
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3.2 Lernerfolgsüberprüfung 
Die Leistungsbewertung in den Bildungsangeboten richtet sich nach § 48 des Schulgesetzes 
NRW (SchulG) und wird durch § 8 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
(APO-BK) und dessen Verwaltungsvorschriften konkretisiert.  
Grundsätzliche Funktionen der Lernerfolgsüberprüfung 
In der Lernerfolgsüberprüfung werden 
− die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen erfasst 
− differenzierte Rückmeldungen zum individuellen Stand der erworbenen Kompetenzen für 

die Lehrenden und die Lernenden ermöglicht. 
Darauf aufbauend können Ursachen für Defizite erkannt und Hinweise auf notwendige Verän-
derungen des weiteren Lehr- und Lernprozesses gewonnen werden. 
Damit bilden Lernerfolgsüberprüfungen die Basis für konstruktive Rückmeldungen über Lern-
fortschritte und -defizite sowie für Maßnahmen zur individuellen Förderung. 
Lernerfolgsüberprüfungen bilden die Grundlage der Leistungsbewertung. 

Anforderungen an die Gestaltung von Lernerfolgsüberprüfungen 
Kompetenzorientierung zielt darauf ab, die Lernenden zu befähigen, Problemsituationen aus 
Arbeits- und Geschäftsprozessen mit Hilfe von erworbenen Kompetenzen zu erkennen, zu be-
urteilen, zu lösen und ggf. alternative Lösungswege zu beschreiten und zu bewerten. 
Kompetenzen werden durch die individuellen Handlungen der Lernenden in Lernerfolgsüber-
prüfungen beobachtbar und beschreibbar. In der spezifischen Handlung aktualisiert und zeigt 
sich die Kompetenz. Dabei können die erforderlichen Handlungen in unterschiedlichen Typen 
auftreten, z. B. Analyse, Strukturierung, Gestaltung, Bewertung. Je nach Niveaustufe des Bil-
dungsangebotes sollten sie zunehmend auch Handlungsspielräume für die Lernenden eröffnen. 
Die bei Lernerfolgsüberprüfungen eingesetzten Aufgaben sind entsprechend der jeweiligen 
Lernsituation in einen situativen Kontext eingefügt, der nach Niveaustufen variiert wird, z. B. 
nach dem Grad der Bekanntheit, Vollständigkeit, Determiniertheit, Lösungsbestimmtheit oder 
der Art der sozialen Konstellation.  
Mit dem Subjektbezug wird die individuelle Sicht auf Kompetenz in den Mittelpunkt gerückt. 
Wesentlich sind die Annahme der Rolle und die selbstständige subjektive Auseinandersetzung 
der Lernenden mit den Herausforderungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse. Der Grad der 
Selbstständigkeit variiert je nach Niveaustufe.  
Konkretisierungen für die Lernerfolgsüberprüfung werden in der Bildungsgangkonferenz fest-
gelegt. 
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3.3 Anlage 

3.3.1 Entwicklung und Ausgestaltung einer Lernsituation 
Bei der Entwicklung von Lernsituationen sind wesentliche Qualitätsmerkmale zu berücksichti-
gen. 
„Eine Lernsituation 
− bezieht sich anhand eines realitätsnahen Szenarios auf eine beruflich, gesellschaftlich oder 

privat bedeutsame exemplarische Problemstellung oder Situation 
− ermöglicht individuelle Kompetenzentwicklung im Rahmen einer vollständigen Handlung 
− hat ein konkretes, dokumentierbares Handlungsprodukt bzw. Lernergebnis 
− schließt angemessene Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie 

Erfolgskontrollen ein“ (vgl. Handreichung „Didaktische Jahresplanung“1). 

Mindestanforderungen an die Dokumentation einer Lernsituation: 

− „Titel (Formulierung problem-, situations- oder kompetenzbezogen) 
− Zuordnung zum Lernfeld bzw. Fach 
− Angabe des zeitlichen Umfangs 
− Beschreibung des Einstiegsszenarios  
− Beschreibung des konkreten Handlungsproduktes/Lernergebnisses 
− Angabe der wesentlichen Kompetenzen 
− Konkretisierung der Inhalte 
− einzuführende oder zu vertiefende Lern- und Arbeitstechniken  
− erforderliche Unterrichtsmaterialien oder Angabe der Fundstelle 
− organisatorische Hinweise“ (vgl. Handreichung „Didaktische Jahresplanung“1) 
Zur Unterstützung der Bildungsgangarbeit wurde im Rahmen der Bildungsplanarbeit ein Bei-
spiel für die Ausgestaltung einer Lernsituation für diesen Ausbildungsberuf entwickelt.1 Die 
dargestellte Lernsituation bewegt sich in ihrer Planung auf einem mittleren Abstraktionsniveau. 
Sie ist als Anregung für die konkrete Arbeit der Bildungsgangkonferenz zu sehen, die bei ihrer 
Planung die jeweilige Lerngruppe, die konkreten schulischen Rahmenbedingungen und den 
Gesamtrahmen der didaktischen Jahresplanung berücksichtigt. Im Bildungsportal NRW ist zu-
sätzlich die Möglichkeit eröffnet, beispielhafte Lernsituationen bereit zu stellen. Die Bildungs-
gänge sind aufgerufen, diesen eröffneten Pool zu nutzen und zu ergänzen.1 
 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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3.3.2 Vorlage für die Dokumentation einer Lernsituation1 

Nr. Ausbildungsjahr 
Bündelungsfach: (Titel) 
Lernfeld Nr. (… UStd.): Titel 
Lernsituation Nr. (… UStd.): Titel 

Einstiegsszenario  
 

 

Handlungsprodukt/Lernergebnis 

 

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Wesentliche Kompetenzen 

− Kompetenz 1 (Fächerkürzel)  
− Kompetenz 2 (Fächerkürzel) 
− Kompetenz n (Fächerkürzel) 

Konkretisierung der Inhalte 

− … 
− … 

Lern- und Arbeitstechniken 

Unterrichtsmaterialien/Fundstelle 

Organisatorische Hinweise 
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation 

 

                                                 
1 Zu einer exemplarischen Lernsituation für diesen Ausbildungsberuf: s. www.berufsbildung.nrw.de 
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